
BRUNATA-
Heizkosten-
abrechnung

Findet während des Abrechnungs-
zeitraumes ein Nutzerwechsel statt,
errechnen wir die auf den bisherigen
und den künftigen Nutzer entfallenden
Kosten. Da die Gesamtkosten der Ab-
rechnungsperiode zum Zeitpunkt des
Nutzerwechsels in der Regel nicht
feststehen, kann die Abrechnung für
den ausziehenden Nutzer erst nach
Ablauf der gesamten Heizperiode im
Rahmen der Gesamtabrechnung er-
folgen.

Unser Beispiel zeigt die Aufteilung der
Erfassungsergebnisse bei Nutzer-
wechsel, wenn zum Zeitpunkt des
Nutzerwechsels eine Zwischenable-
sung stattgefunden hat.

Der Nutzerwechsel erfolgte am
31.12.2004 – die Heizperiode endet
jedoch am 31.03.2005. Maßstab für
die erforderliche Aufteilung bei den
Grundkosten für Heizung sind die Pro-
millewerte je Tag. Diese Werte sind auf
der Grundlage der Gradtagszahlenta-
belle aus VDI-Richtlinie 2067 erarbei-
tet. Sie berücksichtigen den unter-
schiedlichen Wärmebedarf in den ein-
zelnen Monaten. Für ein Jahr ergeben
sich 1.000 Promille.

Im Zeitraum April 2004 bis Dezember
2004 waren für den ausziehenden

Nutzer 550 Promille-Anteile anzurech-
nen. Die Grundkosten werden dem-
nach mit dem Zeitfaktor 550/1.000 
errechnet. Für die Verbrauchskosten
ergeben sich gemäß Zwischenable-
sung 5802 Verbrauchswerte für den
Abrechnungszeitraum. Maßstab für 
die Grundkosten Warmwasser sind 
die Kalendertage. Für den ausziehen-
den Nutzer sind im Zeitraum April
2004 bis Dezember 2004 insgesamt
275 Kalendertage anzurechnen. Die
Grundkosten werden dementspre-
chend mit dem Zeitfaktor 275/365 er-
rechnet. Die Verbrauchskosten für den
Warmwasserverbrauch ergeben sich
durch die Zwischenablesung aufgrund
des tatsächlichen Verbrauchs.

Wurde zum Zeitpunkt des Wechsels
keine Zwischenablesung durchge-
führt, so werden die Verbrauchskosten
Heizung nach den Promilleanteilen ge-
mäß der Gradtagszahlentabelle er-
rechnet, die Verbrauchskosten Warm-
wasser gemäß der anteiligen Kalen-
dertage. Die Grundkostenermittlung
erfolgt auf die bereits beschriebene
Weise.

Ein Sonderfall:
Der Nutzerwechsel

Tabelle zur Aufteilung der
Heizkosten bei Nutzerwechsel, sofern

Zwischenablesung fehlt
(veröffentlicht zu DIN 4713)

Promille-Anteile
je Monat je Tag

September 30 30/30 = 1,0
Oktober 80 80/31 = 2,58...
November 120 120/30 = 4,0
Dezember 160 160/31 = 5,16...
Januar 170 170/31 = 5,48...
Februar 150 150/28 = 5,35...
März 130 130/31 = 4,19...
April 80 80/30 = 2,66...
Mai 40 40/31 = 1,29...
Juni
Juli 40 40/92 = 0,43...
August

Gesamt 1.000
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BRUNATA Wärmemesser
81366 München
Telefon (089) 7 85 95-0, Fax 7 85 95-233
www.brunata-muenchen.de
info@brunata-muenchen.de
Hausadresse:
Aidenbachstraße 40, 81379 München

BRUNATA-Servicecenter 
flächendeckend in Bayern und Berlin,
Brandenburg und Sachsen.

Den BRUNATA-Wärmedienst gibt es in
zwei Leistungsklassen: als Komplettser-
vice oder als Grundservice.

Gründe für die Differenzierung sind vor al-
lem die ständig fortschreitende techni-
sche Entwicklung, Modernisierungen der
Heizungsanlagen, Änderungen der Ver-
brauchsgewohnheiten und laufende
gesetzgeberische sowie normen-
rechtliche Änderungen. Alle diese
Umstände bedingen eine besondere
Betreuung vor allem älterer Anlagen.

Grundservice
Der Grundservice umfasst die jährli-
che Ablesung der Erfassungsgeräte
für Wärme- und Wasserverbrauch, je
nach Geräteart das Auswechseln
von Ampullen, Kapillaren oder Batte-
rien sowie die Erstellung der Heiz-
und gegebenenfalls Warmwasser-
kostenabrechnung auf Basis der
vom Auftraggeber genannten Be-
triebskosten.

Komplettservice
Durch den bewährten Komplett-
service können Sie Ihre Verant-
wortung für die Messtechnik auf
BRUNATA-METRONA übertragen:
Wir verpflichten uns, Ihre Erfas-
sungsgeräte stets auf den jeweils
vorgeschriebenen Stand zu bringen.
Damit sorgen wir dauerhaft für die
jederzeit einwandfreie Verbrauchs-
erfassung und Abrechnung.

Erfassungsgeräte
Voraussetzung für eine Heiz- und Warm-
wasserkostenabrechnung – so, wie sie der
Gesetzgeber vorschreibt – ist die genaue
und zuverlässige Erfassung der Ver-

brauchswerte.

Die BRUNATA-METRONA-Gruppe,
einer der Marktführer der ver-
brauchsabhängigen Heiz- und
Warmwasserkostenabrechnung 
in Deutschland, verfügt über eine
komplette Produktpalette geeigne-
ter Verbrauchserfassungsgeräte.

Eine eigene Entwicklungs- und Pro-
duktionsgesellschaft, die METRONA

Union, sorgt für einen hohen Standard
des gesamten Geräteprogramms. Sie

entwickelt speziell und ausschließ-
lich für die verbrauchsabhängige
Heiz- und Warmwasserkostenab-
rechnung Erfassungsgeräte, in
deren Konzeption die jahrzehnte-
lange Erfahrung von BRUNATA
einfließt wie etwa im Falle unserer
Heizkostenverteiler
TELMETRIC∞und 

TELMETRIC≥.

Zur komfortablen Fernablesung der Ver-
brauchsdaten wird das METRONA 
FUNKSYSTEM∞ eingesetzt. Dabei wer-
den die Erfassungswerte von Heizkosten-
verteilern, Wasser- und Wärmezählern per
Funk abgerufen. Der große Vorteil für den
Nutzer: Die Wohnungen müssen zur jährli-
chen Ablesung nicht mehr betreten werden!

Informieren Sie sich jetzt, ganz gleich, ob
zum Thema Abrechnung oder Geräte: 
Anruf oder Postkarte genügt.

Die millionenfach bewährte Heizkostenabrechnung
von BRUNATA-METRONA

Der Name BRUNATA-METRONA steht seit mehr als fünf Jahrzehnten für professionellen, innovativen Service rund 
um die Erfassung und Abrechnung von Wärme und Wasser. Heute zählt die BRUNATA-METRONA-Gruppe zu den
Marktführern in diesem Tätigkeitsbereich. Diese jahrzehntelange Erfahrung kommt Ihnen auch bei der BRUNATA-
Heizkostenabrechnung zugute, in der die Hausnebenkosten komplett aufgelistet und individuell auf den einzelnen Nutzer
umgelegt werden.



Schematische Darstellung einer Kostenverteilung

4.812,00 EUR
Heizkosten

50% 50%
Grundkosten Heizung Verbrauchskosten Heizung

2.406,00 EUR = 3,157 EUR/Anteil 2.406,00 EUR = 0,0465 EUR/Einheit
762,04 Anteile 51.704 Einheiten

Wird Wasser erwärmt, so erfolgt die Verteilung der Erwärmungskosten 
nach dem gleichen Schema; werden die Kosten für das zu 

erwärmende Wasser mit umgelegt, dann erhöhen sich die Kosten 
für das Warmwasser.

b) Der Warmwasserverbrauch kann
nicht gemessen werden: In diesem Fall
werden 18 % der einheitlich entstande-
nen Betriebskosten für die Wasserer-
wärmung angesetzt.

Die Betriebskosten der Heizungsanlage,
die jetzt nach Heiz- und Warmwasser-
kosten getrennt sind, werden in der Ein-
zelabrechnung anschließend in Grund-
kosten und Verbrauchskosten aufgeteilt.

Die Heizkostenverordnung schreibt vor,
dass 50 – 70 % der Betriebskosten als
so genannte Verbrauchskosten nach
dem erfassten Wärme- beziehungswei-
se Warmwasserverbrauch zu verteilen
sind. Der verbleibende Rest wird als
Grundkosten nach einem festen Anteil
umgelegt. Als guter Maßstab hat sich
der Schlüssel 50 % Grundkosten : 
50 % Verbrauchskosten bewährt. 
Dieser Schlüssel wird von BRUNATA
überwiegend angewandt.

Diese Aufteilung ist erforderlich, weil in
jeder Heizungsanlage als Grundkosten
so genannte „verbrauchsunabhängige
Kosten“ anfallen, die von allen Nutzern
getragen werden müssen – etwa für die
Betriebsbereitschaft der Zentralheizungs-
anlage, für Bedienungskosten, Kessel-,
Rohrleitungs- und Schornsteinverluste,
Emissionsmessung und Abrechnung.
Zur Berechnung der Grundkosten wer-
den so genannte „Anteile“ gebildet, die
sich im Regelfall aus der Wohn- und
Nutzfläche der Liegenschaft ergeben.

Die Verbrauchskosten werden entspre-
chend der Anzeige der Messgeräte ver-
rechnet, die bei allen Nutzern installiert
sind. Bei elektronischen Heizkostenver-
teilern werden die im Display angezeig-
ten Verbrauchswerte angesetzt. 
Bei Wasser- beziehungsweise Wärme-
zählern werden die registrierten 
Verbrauchswerte in Kubikmetern bezie-
hungsweise Megawattstunden abge-
rechnet. Die Verbrauchskosten können
durch den Abnehmer selbst beeinflusst
werden. Wer weniger verbraucht, muss
auch weniger bezahlen: eine gerechte
Kostenverteilung!

Jahrzehntelange Erfahrung, die Ihnen
zugute kommt: Als spezialisiertes 
Unternehmen für die verbrauchsabhän-
gige Abrechnung der Heiz- und Warm-
wasserkosten hat BRUNATA ein zuver-
lässiges Verfahren entwickelt, das 
sowohl den Anforderungen der Haus-
verwaltungen als auch den Wünschen
der einzelnen Wärmeabnehmer sowie
der aktuellen Gesetzgebung entspricht:

• Grundlage jeder BRUNATA-Abrech-
nung bilden die so genannte „Heizkos-
tenaufstellung“ sowie die „Anlage
zur Heizkostenaufstellung“. Auf der
von BRUNATA bereits zum Teil ausge-
füllten Heizkostenaufstellung gibt die
Hausverwaltung an, welche Brennstoff-
und Heizungsbetriebskosten auf die
einzelnen Abnehmer verteilt werden
sollen. In der „Anlage zur Heizkos-
tenaufstellung“ können außerdem In-
formationen über Nutzerwechsel, 
Vorauszahlungen oder ähnliches 
festgehalten werden.

• Die Gesamtabrechnung für die
Hausverwaltung (ohne Abbildung) ent-
hält detaillierte Angaben zu jedem ein-
zelnen Nutzer wie etwa Nutzernummer,
Name, Anteile der Grund- und Ver-
brauchskosten oder Saldierung der 
Vorauszahlungen. Die Hausverwaltung
verfügt damit über eine fertige 
Buchungsunterlage und wird so von
sämtlichen Berechnungen zur Heiz-
kostenverteilung entlastet. Die einzel-
nen Angaben können auch über Daten-
träger ausgetauscht werden.

• In der Einzelabrechnung für den
Nutzer werden von BRUNATA sämtli-
che Kosten nach Angaben der Haus-
verwaltung – erweitert um die Gebühr
für die Verbrauchsabrechnung – über-
sichtlich zusammengefasst, korrekt auf-
geschlüsselt und verbrauchsabhängig
aufgeteilt. Der Nutzer erhält somit 
seinen Kostenanteil exakt ausgewiesen.

Die folgenden Musterformulare verdeut-
lichen die Systematik des BRUNATA-
Abrechnungssystems.

Die Heizkostenaufstellung der
Hausverwaltung

– seit mehr als fünf Jahrzehnten
Synonym für Innovation und
Know-how bei allen Prozessen
rund um die Erfassung und
Abrechnung von Wärme und
Wasser

Bei Rückfragen: Tel. (0 89) 7 85 95-0, Fax (0 89) 7 85 95-100
Für Besuche: Aidenbachstraße 40, 81379 München

Bitte senden Sie das unterschriebene Original am Ende des Abrechnungszeitraums an:
BRUNATA Wärmemesser Gesellschaft, 81366 München
Formularversion:  0010120011231

Heizkostenaufstellung
und Wärmedienstauftrag

Liegenschaft Intern Kunden-Nr. Liegenschafts-Nr.

Bezirks-Nr. HeizperiodeHausverwaltung Raum für Berichtigung der nebenstehenden Anschrift:

Name:

Namenszusatz:

Straße/Postf.:

PLZ, Ort:

Abrechnungszeitraum
von

bis

2.1 Brennstoffbestand
zu Beginn
der Abrechnungszeit
(Punkt 1.0)

2.0 Brennstoffkosten

2.2 Brennstoffbezüge
während des unter
Punkt 1.0
genannten
Abrechnungs-
zeitraumes

2.3 Bitte Summe bilden

2.4 Brennstoffbest. am Ende der Abrech.-zeit (Pkt 1.0)
Angabe zwingend vorgeschr. lt. Heizkostenverord.

2.5 Brennstoffverbrauch

Lieferdatum Menge intern

3.0 Weitere Heizungs-Betriebskosten
Kosten der Verbrauchsabrechnung werden automatisch in der Abrechnung
berücksichtigt. Sollen diese nicht verteilt werden, bitte hier ankreuzen. Rechnungsdatum intern

Betriebsstrom

Bedienung - Überwachung - Pflege der Anlage

Wartung

Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes

Kaminkehrer - Emissionsmessung

10

12

55

51

45

11

22

34.

35.

38

41

42

44.

46

48

58

69.

Öl Ltr.

Kohle/Koks kg

Wärmelieferung MWh

Wärmelieferung m3

Wärmelieferung kWh

Gas Ltr.

Gas kg

Gas MWh

Gas m3

Gas kWh

Strom kWh

Holz Ster

Bitte ankreuzen

1.0

+

=
4.0 Gesamtkosten

5.0 Vorwegabzug

Brauchwassererwärmung:
(Erläuterungen beachten)

m3  Verbrauch lt. Wasserzähler am Brauchwassererwärmer

Energiekosten für die Brauchwassererwärmung,
falls Bewertung nicht durch BRUNATA erfolgen soll

Brennstoff-
heizwert

Warmwasser-
temperatur

°C

BRUNATA wird hiermit beauftragt, unter Anerkennung umseitiger Vertragsbedingungen den Wärmedienst-Komplettservice einschließlich Heizkostenabrechnung
durchzuführen. Der Auftraggeber bestätigt außerdem die Kenntnisnahme der beigefügten Erläuterungen zur Heizkostenaufstellung sowie die Belegbarkeit und rechtliche
Vertretbarkeit seiner Angaben.

Ihre Telefon-Nr.: Ihre Fax-Nr.: Datum: Unterschrift:

6.0

A

./.

./.

Betrag in EUR

Betrag in EUR

Betrag
in EUR

Betrag
in EUR

Betrag aus 2.5

Gesamtbetrag in EUR

für

81379 MÜNCHEN
MUSTERMANNSTR. 10

HERRN
KARL MUSTERMANN
HAUSVERWALTER

MUSTERMANNSTR. 1

81379 MÜNCHEN

8 8

21,56
050/030 1 A-000024

20049000

A-000024-

01.04.2004
31.03.2005

X

6

1 0 0 0 
kWh/Liter

0

6 0 0 4

2 8 9 2 8

1 1 5 0 0

1 7 4 2 8

2 9 1 2 0 4

2 6 1 1 0 4

1 7 1 2 0 4

3 9 4 2 0

2 7 1 6 4

8 4 7 5

7 5 0 5 9

6 9 1 1 4 7

7 6 6 2 0 6

1 0 6 4 6 7 9

3 7 3 5 3 2

6 9 1 1 4 7 6 9 1 1 4 7

2 3 1 5 0 8

089-785950 089-78595100 19.05.2005

...und die entsprechende Einzelabrechnung
für jeden Nutzer

0 7 1 2 0 4

2 6 0 8 0 4

2 4 0 5 0 4

7 6 1 9

1 0 0 0 5

5 3 0 0

2 8 8 7 5 2

3 1 6 8 7 3

2 2 7 5 4 6

1. Kostenaufstellung
In diesem Rechnungsabschnitt werden
die Angaben der Hausverwaltung über-
nommen: Alle Brennstofflieferungen sind
mit Rechnungsdatum, Bezugsmengen
und Kosten übersichtlich aufgelistet. Ein
eventuell vorhandener Brennstoffvorrat
aus der letzten Heizperiode („Brennstoff-
bestand zu Beginn der Abrechnungs-
zeit“) wird dazugerechnet, der „Brenn-
stoffbestand am Ende der Abrech-
nungszeit“ abgezogen.

Zusätzlich sind sämtliche umlagefähigen
Heizungs-Betriebskosten in der nächs-
ten Spalte verständlich bezeichnet und
in Einzelbeträgen deutlich ausgewiesen.

Anschließend werden die Brennstoff-
sowie die weiteren Heizungs-Betriebs-
kosten als Gesamtkosten zusammen-
gefasst.

2. Aufteilung der Kosten
Wenn über das zentrale Heizungssys-
tem auch Warmwasser bereitet wird,
müssen die auf alle Parteien zu vertei-
lenden Gesamtkosten aufgeschlüsselt
werden. Die Heizkosten sowie die
Warmwasserkosten sind dann separat
ausgewiesen. 

Um die Kostenanteile zu trennen, gibt
es zwei Möglichkeiten:

a) Der gesamte Warmwasserverbrauch
wird – wie allgemein üblich – über einen
Hauptzähler am Boiler gemessen. Die
Verteilung der Warmwasserkosten er-
folgt über die Einzelzähler in den Woh-
nungen. Der Brennstoffbedarf für die 
Erwärmung des Brauchwassers wird
dann, wie in unserem Beispiel, laut
Heizkostenverordnung über die Formel

B = 
2,5 x V x (tw-10)

Hu

errechnet (B = Brennstoffverbrauch, 
V = Warmwassermenge in m3, tw =
mittlere Warmwassertemperatur in °C, 
Hu = Heizwert des Brennstoffes in kWh
je Brennstoffeinheit).

3. Ihre Abrechnung
Nachdem alle Betriebskosten ermittelt
und die Beträge für Raumheizung und
Warmwasser aufgeschlüsselt worden
sind, führt BRUNATA in diesem hervor-
gehobenen Abschnitt die individuelle
Abrechnung für jeden einzelnen Nutzer
durch.

Im gezeigten Beispiel werden die
Grundkosten für Heizung und Warm-
wasser anteilig nach Quadratmeter
Wohnfläche und die Verbrauchskosten
nach den abgelesenen Einheiten der
Heizkostenverteiler beziehungsweise
nach den Kubikmeter-Anzeigen der
Warmwasserzähler berechnet. 
Teilt man alle Grundkosten durch die
Gesamtanteile (Quadratmeter) des 
abzurechnenden Anwesens, erhält man
den Einzelpreis pro Anteil. Dieser wird 
in unserem Beispiel mit dem Anteil 

der Wohnung Jäger multipliziert und 
ergibt den Grundkostenanteil des 
Herrn Jäger.

Ebenso verfährt man bei der Verteilung
der Verbrauchskosten. Hier ergibt sich
der Einzelpreis pro Einheit, wenn man
die gesamten Verbrauchskosten durch
die Summe aller abgelesenen Einheiten
der Wohnanlage teilt. Dieser Einzelpreis
pro Einheit wird mit den beim Nutzer
Jäger abgelesenen Einheiten multipliziert
und ergibt die Verbrauchskosten dieser
Wohnung. Die Verteilung der Warmwas-
serkosten erfolgt nach dem gleichen
Schema.

Die Gesamtkosten abzüglich der 
Vorauszahlung ergeben ein Guthaben
oder eine Nachzahlungsforderung – in
unserem Beispiel hat Herr Jäger für den
angegebenen Abrechnungszeitraum ein
Guthaben von 196,29 EUR.

BRUNATA-
Heizkostenabrechnung

• Das transparente System zur verbrauchsabhängigen Wärmekostenabrechnung
• Individuelle Einzelabrechnung für jeden Abnehmer
• Gesamtabrechnung für die Hausverwaltung

• Klare und übersichtliche Formulare
• Leicht nachvollziehbares Abrechnungsverfahren
• Der sichere Weg zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften



Schematische Darstellung einer Kostenverteilung

4.812,00 EUR
Heizkosten

50% 50%
Grundkosten Heizung Verbrauchskosten Heizung

2.406,00 EUR = 3,157 EUR/Anteil 2.406,00 EUR = 0,0465 EUR/Einheit
762,04 Anteile 51.704 Einheiten

Wird Wasser erwärmt, so erfolgt die Verteilung der Erwärmungskosten 
nach dem gleichen Schema; werden die Kosten für das zu 

erwärmende Wasser mit umgelegt, dann erhöhen sich die Kosten 
für das Warmwasser.

b) Der Warmwasserverbrauch kann
nicht gemessen werden: In diesem Fall
werden 18 % der einheitlich entstande-
nen Betriebskosten für die Wasserer-
wärmung angesetzt.

Die Betriebskosten der Heizungsanlage,
die jetzt nach Heiz- und Warmwasser-
kosten getrennt sind, werden in der Ein-
zelabrechnung anschließend in Grund-
kosten und Verbrauchskosten aufgeteilt.

Die Heizkostenverordnung schreibt vor,
dass 50 – 70 % der Betriebskosten als
so genannte Verbrauchskosten nach
dem erfassten Wärme- beziehungswei-
se Warmwasserverbrauch zu verteilen
sind. Der verbleibende Rest wird als
Grundkosten nach einem festen Anteil
umgelegt. Als guter Maßstab hat sich
der Schlüssel 50 % Grundkosten : 
50 % Verbrauchskosten bewährt. 
Dieser Schlüssel wird von BRUNATA
überwiegend angewandt.

Diese Aufteilung ist erforderlich, weil in
jeder Heizungsanlage als Grundkosten
so genannte „verbrauchsunabhängige
Kosten“ anfallen, die von allen Nutzern
getragen werden müssen – etwa für die
Betriebsbereitschaft der Zentralheizungs-
anlage, für Bedienungskosten, Kessel-,
Rohrleitungs- und Schornsteinverluste,
Emissionsmessung und Abrechnung.
Zur Berechnung der Grundkosten wer-
den so genannte „Anteile“ gebildet, die
sich im Regelfall aus der Wohn- und
Nutzfläche der Liegenschaft ergeben.

Die Verbrauchskosten werden entspre-
chend der Anzeige der Messgeräte ver-
rechnet, die bei allen Nutzern installiert
sind. Bei elektronischen Heizkostenver-
teilern werden die im Display angezeig-
ten Verbrauchswerte angesetzt. 
Bei Wasser- beziehungsweise Wärme-
zählern werden die registrierten 
Verbrauchswerte in Kubikmetern bezie-
hungsweise Megawattstunden abge-
rechnet. Die Verbrauchskosten können
durch den Abnehmer selbst beeinflusst
werden. Wer weniger verbraucht, muss
auch weniger bezahlen: eine gerechte
Kostenverteilung!

Jahrzehntelange Erfahrung, die Ihnen
zugute kommt: Als spezialisiertes 
Unternehmen für die verbrauchsabhän-
gige Abrechnung der Heiz- und Warm-
wasserkosten hat BRUNATA ein zuver-
lässiges Verfahren entwickelt, das 
sowohl den Anforderungen der Haus-
verwaltungen als auch den Wünschen
der einzelnen Wärmeabnehmer sowie
der aktuellen Gesetzgebung entspricht:

• Grundlage jeder BRUNATA-Abrech-
nung bilden die so genannte „Heizkos-
tenaufstellung“ sowie die „Anlage
zur Heizkostenaufstellung“. Auf der
von BRUNATA bereits zum Teil ausge-
füllten Heizkostenaufstellung gibt die
Hausverwaltung an, welche Brennstoff-
und Heizungsbetriebskosten auf die
einzelnen Abnehmer verteilt werden
sollen. In der „Anlage zur Heizkos-
tenaufstellung“ können außerdem In-
formationen über Nutzerwechsel, 
Vorauszahlungen oder ähnliches 
festgehalten werden.

• Die Gesamtabrechnung für die
Hausverwaltung (ohne Abbildung) ent-
hält detaillierte Angaben zu jedem ein-
zelnen Nutzer wie etwa Nutzernummer,
Name, Anteile der Grund- und Ver-
brauchskosten oder Saldierung der 
Vorauszahlungen. Die Hausverwaltung
verfügt damit über eine fertige 
Buchungsunterlage und wird so von
sämtlichen Berechnungen zur Heiz-
kostenverteilung entlastet. Die einzel-
nen Angaben können auch über Daten-
träger ausgetauscht werden.

• In der Einzelabrechnung für den
Nutzer werden von BRUNATA sämtli-
che Kosten nach Angaben der Haus-
verwaltung – erweitert um die Gebühr
für die Verbrauchsabrechnung – über-
sichtlich zusammengefasst, korrekt auf-
geschlüsselt und verbrauchsabhängig
aufgeteilt. Der Nutzer erhält somit 
seinen Kostenanteil exakt ausgewiesen.

Die folgenden Musterformulare verdeut-
lichen die Systematik des BRUNATA-
Abrechnungssystems.

Die Heizkostenaufstellung der
Hausverwaltung

– seit mehr als fünf Jahrzehnten
Synonym für Innovation und
Know-how bei allen Prozessen
rund um die Erfassung und
Abrechnung von Wärme und
Wasser

Bei Rückfragen: Tel. (0 89) 7 85 95-0, Fax (0 89) 7 85 95-100
Für Besuche: Aidenbachstraße 40, 81379 München

Bitte senden Sie das unterschriebene Original am Ende des Abrechnungszeitraums an:
BRUNATA Wärmemesser Gesellschaft, 81366 München
Formularversion:  0010120011231

Heizkostenaufstellung
und Wärmedienstauftrag

Liegenschaft Intern Kunden-Nr. Liegenschafts-Nr.

Bezirks-Nr. HeizperiodeHausverwaltung Raum für Berichtigung der nebenstehenden Anschrift:

Name:

Namenszusatz:

Straße/Postf.:

PLZ, Ort:

Abrechnungszeitraum
von

bis

2.1 Brennstoffbestand
zu Beginn
der Abrechnungszeit
(Punkt 1.0)

2.0 Brennstoffkosten

2.2 Brennstoffbezüge
während des unter
Punkt 1.0
genannten
Abrechnungs-
zeitraumes

2.3 Bitte Summe bilden

2.4 Brennstoffbest. am Ende der Abrech.-zeit (Pkt 1.0)
Angabe zwingend vorgeschr. lt. Heizkostenverord.

2.5 Brennstoffverbrauch

Lieferdatum Menge intern

3.0 Weitere Heizungs-Betriebskosten
Kosten der Verbrauchsabrechnung werden automatisch in der Abrechnung
berücksichtigt. Sollen diese nicht verteilt werden, bitte hier ankreuzen. Rechnungsdatum intern

Betriebsstrom

Bedienung - Überwachung - Pflege der Anlage

Wartung

Reinigung der Anlage und des Betriebsraumes

Kaminkehrer - Emissionsmessung

10

12

55

51

45

11

22

34.

35.

38

41

42

44.

46

48

58

69.

Öl Ltr.

Kohle/Koks kg

Wärmelieferung MWh

Wärmelieferung m3

Wärmelieferung kWh

Gas Ltr.

Gas kg

Gas MWh

Gas m3

Gas kWh

Strom kWh

Holz Ster

Bitte ankreuzen

1.0

+

=
4.0 Gesamtkosten

5.0 Vorwegabzug

Brauchwassererwärmung:
(Erläuterungen beachten)

m3  Verbrauch lt. Wasserzähler am Brauchwassererwärmer

Energiekosten für die Brauchwassererwärmung,
falls Bewertung nicht durch BRUNATA erfolgen soll

Brennstoff-
heizwert

Warmwasser-
temperatur

°C

BRUNATA wird hiermit beauftragt, unter Anerkennung umseitiger Vertragsbedingungen den Wärmedienst-Komplettservice einschließlich Heizkostenabrechnung
durchzuführen. Der Auftraggeber bestätigt außerdem die Kenntnisnahme der beigefügten Erläuterungen zur Heizkostenaufstellung sowie die Belegbarkeit und rechtliche
Vertretbarkeit seiner Angaben.

Ihre Telefon-Nr.: Ihre Fax-Nr.: Datum: Unterschrift:

6.0

A

./.

./.

Betrag in EUR

Betrag in EUR

Betrag
in EUR

Betrag
in EUR

Betrag aus 2.5

Gesamtbetrag in EUR

für

81379 MÜNCHEN
MUSTERMANNSTR. 10

HERRN
KARL MUSTERMANN
HAUSVERWALTER

MUSTERMANNSTR. 1

81379 MÜNCHEN

8 8

21,56
050/030 1 A-000024

20049000

A-000024-

01.04.2004
31.03.2005

X

6

1 0 0 0 
kWh/Liter

0

6 0 0 4

2 8 9 2 8

1 1 5 0 0

1 7 4 2 8

2 9 1 2 0 4

2 6 1 1 0 4

1 7 1 2 0 4

3 9 4 2 0

2 7 1 6 4

8 4 7 5

7 5 0 5 9

6 9 1 1 4 7

7 6 6 2 0 6

1 0 6 4 6 7 9

3 7 3 5 3 2

6 9 1 1 4 7 6 9 1 1 4 7

2 3 1 5 0 8

089-785950 089-78595100 19.05.2005

...und die entsprechende Einzelabrechnung
für jeden Nutzer

0 7 1 2 0 4

2 6 0 8 0 4

2 4 0 5 0 4

7 6 1 9

1 0 0 0 5

5 3 0 0

2 8 8 7 5 2

3 1 6 8 7 3

2 2 7 5 4 6

1. Kostenaufstellung
In diesem Rechnungsabschnitt werden
die Angaben der Hausverwaltung über-
nommen: Alle Brennstofflieferungen sind
mit Rechnungsdatum, Bezugsmengen
und Kosten übersichtlich aufgelistet. Ein
eventuell vorhandener Brennstoffvorrat
aus der letzten Heizperiode („Brennstoff-
bestand zu Beginn der Abrechnungs-
zeit“) wird dazugerechnet, der „Brenn-
stoffbestand am Ende der Abrech-
nungszeit“ abgezogen.

Zusätzlich sind sämtliche umlagefähigen
Heizungs-Betriebskosten in der nächs-
ten Spalte verständlich bezeichnet und
in Einzelbeträgen deutlich ausgewiesen.

Anschließend werden die Brennstoff-
sowie die weiteren Heizungs-Betriebs-
kosten als Gesamtkosten zusammen-
gefasst.

2. Aufteilung der Kosten
Wenn über das zentrale Heizungssys-
tem auch Warmwasser bereitet wird,
müssen die auf alle Parteien zu vertei-
lenden Gesamtkosten aufgeschlüsselt
werden. Die Heizkosten sowie die
Warmwasserkosten sind dann separat
ausgewiesen. 

Um die Kostenanteile zu trennen, gibt
es zwei Möglichkeiten:

a) Der gesamte Warmwasserverbrauch
wird – wie allgemein üblich – über einen
Hauptzähler am Boiler gemessen. Die
Verteilung der Warmwasserkosten er-
folgt über die Einzelzähler in den Woh-
nungen. Der Brennstoffbedarf für die 
Erwärmung des Brauchwassers wird
dann, wie in unserem Beispiel, laut
Heizkostenverordnung über die Formel

B = 
2,5 x V x (tw-10)

Hu

errechnet (B = Brennstoffverbrauch, 
V = Warmwassermenge in m3, tw =
mittlere Warmwassertemperatur in °C, 
Hu = Heizwert des Brennstoffes in kWh
je Brennstoffeinheit).

3. Ihre Abrechnung
Nachdem alle Betriebskosten ermittelt
und die Beträge für Raumheizung und
Warmwasser aufgeschlüsselt worden
sind, führt BRUNATA in diesem hervor-
gehobenen Abschnitt die individuelle
Abrechnung für jeden einzelnen Nutzer
durch.

Im gezeigten Beispiel werden die
Grundkosten für Heizung und Warm-
wasser anteilig nach Quadratmeter
Wohnfläche und die Verbrauchskosten
nach den abgelesenen Einheiten der
Heizkostenverteiler beziehungsweise
nach den Kubikmeter-Anzeigen der
Warmwasserzähler berechnet. 
Teilt man alle Grundkosten durch die
Gesamtanteile (Quadratmeter) des 
abzurechnenden Anwesens, erhält man
den Einzelpreis pro Anteil. Dieser wird 
in unserem Beispiel mit dem Anteil 

der Wohnung Jäger multipliziert und 
ergibt den Grundkostenanteil des 
Herrn Jäger.

Ebenso verfährt man bei der Verteilung
der Verbrauchskosten. Hier ergibt sich
der Einzelpreis pro Einheit, wenn man
die gesamten Verbrauchskosten durch
die Summe aller abgelesenen Einheiten
der Wohnanlage teilt. Dieser Einzelpreis
pro Einheit wird mit den beim Nutzer
Jäger abgelesenen Einheiten multipliziert
und ergibt die Verbrauchskosten dieser
Wohnung. Die Verteilung der Warmwas-
serkosten erfolgt nach dem gleichen
Schema.

Die Gesamtkosten abzüglich der 
Vorauszahlung ergeben ein Guthaben
oder eine Nachzahlungsforderung – in
unserem Beispiel hat Herr Jäger für den
angegebenen Abrechnungszeitraum ein
Guthaben von 196,29 EUR.

BRUNATA-
Heizkostenabrechnung

• Das transparente System zur verbrauchsabhängigen Wärmekostenabrechnung
• Individuelle Einzelabrechnung für jeden Abnehmer
• Gesamtabrechnung für die Hausverwaltung

• Klare und übersichtliche Formulare
• Leicht nachvollziehbares Abrechnungsverfahren
• Der sichere Weg zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften


